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RVO zur Sperrzeitverkürzung der Außengastronomie  

Überblick der Geltungsvorschriften 

 
 

Zeitlicher Geltungsbereich: 01.05. bis 31.10.2026 
 

Adressat: Gaststättenbetriebe mit Außenbewirtschaftung 
 

 Räumlicher 
Geltungsbereich  

Beginn der Sperrzeit  
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ZONE A 

• Heilbronner Altstadt  

• Bahnhofsvorstadt  

• Erweiterte Innenstadt 

(Allee, Weinsberger 

Straße, Oststraße und 

Südstraße)  

- Sonntag bis Donnerstag = 24 Uhr 

- Freitag und Samstag = 01 Uhr  

ZONE B 

• Restliche Kernstadt 

Heilbronn  

• Böckingen, 
Neckargartach, 

Sontheim 

- Sonntag – Donnerstag = 23 Uhr  

- Freitag und Samstag = 24 Uhr  

ZONE C 
Biberach, Horkheim, 

Frankenbach, Kirchhausen, 
Klingenberg  

- Sonntag bis Donnerstag = 22 Uhr  
- Freitag und Samstag = 23 Uhr  
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Stadtkreis Heilbronn  

• Gaststätten, bei denen in der 
konzessionierten Außenbewirtschaftung 

oder per gesonderter Anordnung bereits 
weitergehende Betriebszeiten genehmigt 
wurden, bleiben unberührt  

(= Bestandsschutz). 

• Auf Antrag kann in Einzelfällen der Beginn 
der Sperrzeit von Sonntag bis Donnerstag 
auf 24 Uhr und Freitag und Samstag auf 1 

Uhr unter Beachtung des Nachbarschutzes 

auf Antrag festgesetzt werden, soweit diese 
Sperrzeiten nicht bereits aufgrund der 
Rechtsverordnung gelten  

(= Zusicherung der Verwaltung).  

• Zur Übertragung von Spielen der 

deutschen Nationalmannschaft („Public 
Viewing“) bei der Fußball-WM verlängert 
sich die zulässige Betriebszeit bei Bedarf 

bis zum tatsächlichen Spielende. 
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Die geltenden Lärmrichtwerte ab 22 Uhr sind weiterhin zu beachten 

und deren Einhaltung liegt in der Verantwortung des jeweiligen 
Gaststätteninhabers!  
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